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Liebe Mitglieder,

schön, dass Sie die erste Ausgabe der DMG-Aktuell 
in diesem Jahr in Ihren Händen halten.
Auf den nächsten Seiten 昀nden Sie die Einladung 
und das Programm für unseren diesjährigen DMG-
Kongress und unsere Mitgliederversammlung in 
Hofheim-Diedenbergen. Der Kongresstag am Frei-
tag 昀ndet als sog. hybride Veranstaltung statt, das 
bedeutet, Sie können anreisen und vor Ort daran 
teilnehmen oder sich dazu einwählen und virtuell 
die Fach-Vorträge verfolgen. Die Veranstaltung am 
Samstag inkl. Mitgliederversammlung wird als reine 
Präsenzveranstaltung vor Ort angeboten, und es ist 
schön, dass ein persönliches Wiedersehen wieder 
möglich ist. Bitte beachten Sie hierfür die nächsten 
Seiten, die alle Informationen für Sie beinhalten. 
Wichtig: Hotelreservierungen müssen Sie bitte per-
sönlich und ausschließlich mit dem abgedruckten 
Anmeldeformular bei dem H-Hotel direkt vornehmen. 
Unsere Geschäftsstelle in Bremen nimmt keine 
Hotelanmeldungen entgegen, nur Ihre Anmeldung 
zur Mitgliederversammlung.

Ein besonderer Aufruf in diesem Heft ist der Mal-
wettbewerb für unsere Kinder, die an Myasthenie er-
krankt sind. Wir suchen ein „DMG-Maskottchen“ und 
freuen uns über jede Teilnahme und jedes eingerei-
chte Bild. Die Teilnahmebedingungen 昀nden Kinder 
und Eltern auf Seite 66. 

Erfreulicherweise können wir Ihnen neue zerti昀zierte 
iMZ-Zentren auf den nächsten Seiten vorstellen, die 

eine medizinische fachliche Myasthenie Therapie 
und Behandlung gewährleisten und somit die Versor-
gungsqualität für alle Myasthenie-Patienten erwei-
tern . Vielleicht ist ein Zentrum auch in Ihrer Nähe?

Die digitalen Veränderungen im Gesundheitsbe-
reich und neu geltende Regelungen seit diesem Jahr 
sollten Sie unbedingt lesen, falls Sie sich noch nicht 
darüber informiert haben. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe

und allen bis zur nächsten Ausgabe 
der DMG-Aktuell eine 

schöne, frühlingshafte Zeit.

.

Ihre  

Linda Bischel-Fleckenstein

Redakteurin
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Liebe Mitglieder,

das Jahr 2022 ist noch jung und liegt erwartungs-
voll vor uns. Zugegeben, schon zum Jahresbeginn 
ist die Umsetzung der guten Vorsätze und Ziele nicht 
einfach: Im neuen Jahr soll doch alles besser wer-
den, wollen wir endlich wieder mehr Spielraum für 
persönliche Treffen – und bereits zum Jahresbeginn 
merken wir, dass es auch diesmal nichts wird. Wir 
scheinen uns in einer Zeitschleife zu be昀nden. Pan-
demiebezogen liegen leider weiterhin anstrengende 
Monate vor uns. Die Herausforderung – insbesonde-
re für unsere Ansprechpartner/innen - besteht darin, 
die Verbundenheit auch über die räumliche Distanz 
hinweg aufrechtzuerhalten. Mit Ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit leisten sie - neben dem Vorstand - täglich ei-
nen wichtigen Beitrag in unserem Vereinsleben. 

Während sich der Jahresanfang nicht wie geplant 
gestaltet, hoffen wir, dass im Laufe des Jahres die 
Au昀agen und Vorschriften zugunsten der Freude an 
unseren Treffen endlich in den Hintergrund treten! 
Denn wir Aktiven haben uns einiges vorgenommen. 
Wir werden auch dieses Jahr hindurch weiter daran 
arbeiten, die geplanten Projekte anzugehen und kon-
zentrieren uns optimistisch auf das Positive. Erster 
großer Meilenstein wird der Myasthenie-Kongress 
und die 35. Mitgliederversammlung sein, zu der wir 
Sie dieses Jahr erstmals wieder nach Hofheim-Die-
denbergen einladen. Seien Sie gespannt auf interes-
sante Themen des Symposiums zu Grenzgebieten 
der Myasthenie, digitalen Versorgungsstrukturen 

oder Updates zur Therapie, und nehmen sie als 
Vereinsorgan an der Mitgliederversammlung teil.

Wir alle wünschen uns etwas mehr Normalität, er-
sehnen uns mehr soziale Kontakte und unbeschwer-
te persönliche Begegnungen, ohne Regeln, Abstand 
oder Einschränkungen. Möge uns 2022 viele Mög-
lichkeiten bieten, die Verbundenheit und den Zusam-
menhalt innerhalb unserer Regionalgruppen, aber 
auch überregional wieder bei persönlichen Begeg-
nungen, gemeinsamen Veranstaltungen zu erleben 
und zu vertiefen. Denn Gemeinschaft und Solidarität 
sind die Essenz im Verein: 

„Zusammen sind wir stark!“

Ich freue mich, viele von Ihnen in 
Hofheim-Diedenbergen wiederzusehen 

oder kennenlernen zu dürfen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen 
eine gute Zeit

Claudia Schlemminger

 
„Zusammen sind wir stark!“ 

 
Ich freue mich, viele von Ihnen in  

Hofheim-Diedenbergen wiederzusehen  
oder kennenlernen zu dürfen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen  
eine gute Zeit 

 
 

Claudia Schlemminger
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                         Ein herzliches Dankeschön an alle Spender!

Wir möchten uns herzlich bei unseren Spendern und Förderern im vergangenen Jahr, 
einschließlich der eingegangenen Weihnachtsspenden 2021, im Namen unserer 
Selbsthilfeorganisation und aller Mitglieder bedanken.

Hier sind auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nennen, 
die sich vor Ort für andere Myasthenie-Betroffene engagieren und einsetzen.

Die 昀nanziellen Spenden und Zuwendungen tragen dazu bei, dass wir unsere Ange-
bote und wichtigen Projekte erhalten, ausbauen und realisieren können. 

Wir sagen Dankeschön für jede große und kleine Spende!

Viele von Ihnen spendeten anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen für Forschungs-
projekte oder aber auch bei weniger erfreulichen Ereignissen wie z. B. Trauer-
anlässen.

Besonders erwähnen wollen wir auch die Spender für eine besondere Art von 
Spenden: Einige von Ihnen haben anonym den Jahresbeitrag von Mitgliedern 
übernommen bzw. gespendet, damit MG-Betroffene weiterhin Mitglied in 
unserer Selbsthilfeorganisation sein können.

Dankbarkeit ist keine Erklärung, 
die man abgibt. 

Sie ist Wertschätzung des Gegebenen 
und Ausrichtung des Bewusstseins auf das, 

woher die Gabe kommt.

(© Michael Depner, Wuppertal)

Vielen herzlichen Dank für Ihre wichtige 昀nanzielle Unterstützung!

Ihre

Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V.
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Hiermit werden alle Mitglieder der
Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

zu der am Samstag, dem 7. Mai 2022 um 13.00 Uhr
beginnenden Mitgliederversammlung eingeladen*

Tagungsort:

H+Hotel Frankfurt Airport West ***
Casteller Straße 106

65719 Hofheim-Diedenbergen
Tel.: 06192-9500

E-Mail: frankfurt.airport.west@h-hotels.com

 Mitgliederversammlung der DMG 2022

Tagungsordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verabschiedung der Tagesordnung

3. Mitgliederinformation und Gedenkminute
4.  Genehmigung des Protokoll der virtuellen MV-Versammlung 2021

5. Bericht des Vorstandes
6. Kassenbericht 2021 und Etat 2022

7. Bericht der Kassenprüfer, Vorstandsentlastung
8. Änderung der Satzung in den §§ 2, 7, 8 und 12

sowie weiterer Regelungen gem. beigefügter Anträge 
(von Mitgliedern)

9. Wahlen
der / des Vorsitzenden

der / des 1. stellv. Vorsitzenden
der / des Schatzmeisterin/s

10. Verschiedenes
11. Mitgliederversammlung 2023

12. Verabschiedung und Ende der Veranstaltung

     stellv.Vorsitzende

        Gez. Claudia Schlemminger

*Unter Bezugnahme auf §13 der DMG-Satzung wird darauf hingewiesen, dass jedem Mitglied die 
DMG-Aktuell zugestellt wird. Damit ist die erforderliche Zustellung der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung 2022 entsprechend §13 gewährleistet und erfolgt.
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Anträge des Vorstandes der
Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

Mitgliederversammlung 2022

Es werden folgende Anträge zur Ergänzung des 
Punktes Nr. 8 der Tagesordnung vom Vorstand der 
Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V. gestellt:

§ 2 Abs. 4 und 5 sollten gestrichen und wie folgt in § 7 eingefügt werden:

Einleitung
 
Die bisherige Satzungsformulierung hatte leider keinen korrekten Verweis auf § 3 Nr. 26a EStG 
und in der Formulierung einige Schwächen. Durch die neue Klausel soll dieser Mangel behoben 
werden.
Um die Satzung den praktizierten Begebenheiten anzupassen, soll der Wortlaut des Antrages 
zum Eintragen in die Satzung lauten:

Erläuterung
 
Die Satzungsregelung bietet der Mitgliederversammlung die Möglichkeit, den Vorstandsmitgliedern 
eine Vergütung in Höhe der sog. Ehrenamtspauschale zu gewähren. Künftige Änderungen an der 
gesetzlich zulässigen Höhe bewirken direkt eine Änderung der Vergütung.
Der zusätzliche Auslagenersatz bereinigt Unschärfen in der bisherigen Formulierung. Der Anspruch 
besteht von Gesetzes wegen, die Satzung stellt dies nur klar und fordert darüber hinaus die Vor-
lage von Originalbelegen. Die Ermöglichung eines pauschalierten Auslagenersatzes bezieht sich 
nur auf steuerlich zulässige Sätze, insbesondere bei Telefon- und Internet- sowie Fahrtkosten. Ein 
Anspruch auf Ersatz sog. Zeitaufwandes ist hierbei nicht zulässig.

Ergänzung
§ 12 Satz 2 Nr. 3:
„Wahl der Revisoren, welche die Jahresabrechnung vor der nächsten Mitgliederversamm-
lung zu überprüfen haben, für die Dauer von  2  Jahren. Die Revisoren dürfen....“

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche nach Versand der Einladung zur Mitgliederversammlung mit 
Tagesordnung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von 3/4 
der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Hinweis:

Die Wochenfrist endet wegen der unterschiedlichen Versandtage generell am

 8. April 2022

2  Jahren. Die Revisoren dürfen....“Jahren. Die Revisoren dürfen....“
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Anträge von Mitgliedern der
Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

zur Mitgliederversammlung 2022

Es werden folgende Anträge zur Ergänzung des 
Punktes Nr. 8 der Tagesordnung gestellt:

• Besetzung des Vorstandes - Änderung der §§ 7 und 8 

Einleitung und Erklärung:

• Der geschäftsführende Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. 
• Dem erweiterten Vorstand (Gesamtvorstand) gehören darüber hinaus bis zu vier weitere Mitglieder
            aus der Gruppe der Fachbeiräte gem. § 8 Nr. 7 an.
• Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes müssen Betroffene eines „Myasthenen Syndroms“
            oder Angehörige 1. Grades sein.

§ 7

(1)

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) besteht aus
• der/dem Vorsitzenden
• der/dem 1. Stellvertreter/in
• der/dem 2. Stellvertreter/in
• der/dem Schatzmeister/in
• der/dem Schriftführer/in.

Dem erweiterten Vorstand (Gesamtvorstand) gehören darüber hinaus bis zu vier weitere Mitglieder aus der 
Gruppe der Fachbeiräte gem. § 8 Nr. 7 an. Die Bestimmung der genauen Anzahl der weiteren Vorstandsmit-
glieder obliegt dem geschäftsführenden Vorstand, der die weiteren Vorstandsmitglieder in seiner konstituie-
renden Sitzung für die Dauer von vier Jahren bestellt.
(2)
Der/die Vorsitzende ist zusammen mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes ver-
tretungsberechtigt. Im Falle der Verhinderung des/der 1. Vorsitzenden sind jeweils zwei Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes zusammen vertretungsberechtigt.
(3)
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes müssen Betroffene eines „Myasthenen-Syndroms“ oder 
deren Angehörige 1. Grades sein.

Einleitung und Erklärung:

• Durch Änderung von § 7 wird § 8 Nr. 7 ergänzt.
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§ 8

7. Berufung von Fachbeiräten für besondere, vom Vorstand festgelegte Tätigkeitsbereiche, z.B.

• Regionalgruppenreferent/in
• Pressereferent/in
• Koordinator/in Zerti昀zierungen
• Ärztliche/r Berater/in
• Referent/in „Junge Myastheniker“
• Rechtliche/r Berater/in

Soweit ein Fachbeirat nicht als Vorstandsmitglied gem. § 7 Abs. 1 bestellt ist, kann diese/r als besonderer 
Vertreter i.S. des § 30 BGB bestellt werden. 

Der Vorstand soll in allen wichtigen medizinischen Angelegenheiten die Meinung des Ärztlichen Beirats ein-
holen.

Antragstellerin:  Dr. Bettina Schubert, 07.02.2022

Zur Beratung und Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 2022 stelle ich folgende 
Anträge:

1.) Das Vorstandsmitglied Linda Bischel-Fleckenstein, 2. Stellvertretende Vorsitzende, soll gem. § 14 
der Satzung i. d. F. Websiteabruf am 17.02.2022 abberufen werden.
Begründung:
Mit der Freimachung der Position wird erreicht, dass im Mai 2022 ein kompletter Vorstand mit gleicher Amts-
zeit gewählt werden kann und nicht ein Mitglied, das in einer Ausnahmesituation abweichend von der mit 
über 90% der Stimmen beschlossenen Vorgehensweise für Wahlen gewählt wurde noch eine dreijährige 
Restamtszeit ableisten kann, dann bereits vor allen anderen Positionen nur diese eine Position wieder sat-
zungsgemäß nachbesetzt werden muss.
Vortrag zur weiteren Begründung vor und in der Sitzung der Mitgliederversammlung bleibt vorbehalten, 
ebenso die Zurückziehung dieses Antrags bei Rücktritt.
2.) Satzungsänderungen in den §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 um den Verein 
basisdemokratischer zu organisieren und den Vorstand zu entlasten.
3.) Da die jetzt beantragten Satzungsänderungen noch weitgehend auf Struktur und Wortwahl der ak-
tuell gültigen Satzung beruhen, diese aber in beider Hinsicht durch die vielen Stückwerkänderungen der 
letzten Jahre unübersichtlich und wenig hilfreich hinsichtlich einer Lesbarkeit ist, beantrage ich den Vorstand 
zu beauftragen sich mit Hilfe eines der beiden Dachverbände und deren erfahrenen Juristen zu beraten und 
einen gründlich überarbeiteten Gesamtvorschlag der nächsten Mitgliederversammlung 2023 so rechtzeitig 
zu unterbreiten, dass er verbandsweit diskutiert und dann verabschiedet werden kann.
Im Detail beantrage ich folgende Änderungen:
Der 1. Absatz der o. g. Satzung auf Seite 2 wird berichtigt hinsichtlich der unzutreffenden Formulierung des 
Beschlusses der Mitgliederversammlung 2021 zum Antrags- und Mitberatungsrecht der vom Vorstand be-
auftragten Personen.

§ 2 Zweck des Vereins - aktueller Satzungstext:

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
»steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitsp昀ege, der Forschung und der 
Wissenschaft.
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1. Der Verein stellt sich insbesondere folgenden Aufgaben:
a) Wahrnehmung der Interessen der an Myasthenia gravis und an anderen Myasthenen Syndromen 
     Erkrankten in Deutschland.
b) Information der Öffentlichkeit, der Patienten, deren Angehörigen und Freunde über die Krankheit 
    Myasthenia gravis und andere Myasthene Syndrome.
c) Schaffung und Intensivierung von Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Patienten,
    ihren Familien und Freunden.
d) Versuch der Koordinierung und Intensivierung von Forschungsvorhaben bei dieser Erkrankung mit dem
    Ziel, die therapeutischen Möglichkeiten zu verbessern. Unterstützung der sozialen, psychologischen und
    physiotherapeutischen Betreuung von Erkrankten. Dafür geeignete Einrichtungen werden vom Verein
   unterstützt.
e) Erfassung der in Deutschland lebenden Erkrankten, soweit diese damit einverstanden sind.
f) Beratung der Mitglieder sowie aller an Information und Beratung Interessierten und Unterstützung der von
    dieser Erkrankung Betroffenen in ihren Bemühungen um eine angemessene Stellung in Familie, Schule,
    Beruf und Gesellschaft.
    Hierzu dienen vor allem die Treffen der einzelnen Regionalgruppen sowie die unter- stützende Beratung
    durch Fachleute aus Versorgungs- und Sozialämtern sowie Juristen.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
    Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu
    wendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
    fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
3. Bei Au昀ösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins
    an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft
    zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Myasthenia
    gravis und anderer Myasthenen Syndrome.
4. Die Inhaber von Vereinsämtern sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie erhalten jedoch im Zuge ihrer
    Tätigkeit für Auslagen wie Reisen und Tagungen Aufwandsentschädigungen bzw. Auslagenersatz in Höhe 
   des jeweils steuerrechtlich anerkannten Satzes gegen Vorlage der Belege der Auslagen.
a) Die Mitglieder des Vorstandes können auf Grundlage eines Dienstverhältnisses tätig sein. Zuständig für 
    den Abschluss, die Änderung und die Beendigung des Vertrages ist die Mitgliederversammlung.
    Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des Gesamtvorstandes ermächtigen, den Vertrag mit dem
    betreffenden Vorstandsmitglied abzuschließen. 
5. Die Telefon- und Internetabrechnungen des Vorstandes können über eine Pauschale abgerechnet 
    werden.
b) Den Mitgliedern des Vorstandes kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Zahlung einer 
    Vergütung in Höhe der Ehrenamtspauschale im Sinne der Nr. 26 a EStG gewährt werden.

Neuer Satzungstext:
§ 2 Zweck des Vereins wird in Abs. 2 geändert und lautet dann:
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
... es folgen unverändert die lit. a) bis f)
Hierzu dienen vor allem die Treffen der einzelnen Regionalgruppen sowie die unterstützende Beratung durch 
Fachleute.
Ziffer 3 wird an dieser Stelle gestrichen (inhaltlich dann bei § 17)

Ziffer 4 wird Ziffer 3 und wie folgt geändert:
Die Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.
Den Mitgliedern des Vorstandes kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Zahlung einer Vergü-
tung in Höhe der Ehrenamtspauschale im Sinne der Nr. 26 a EStG gewährt werden.
Ziffer 4 a) wird gestrichen.
Absatz 5 gestrichen, Absatz 5 b) wird zu 5) und es wird ergänzt: 
Über die Summe aller Zahlungen ist jährlich der Mitgliederversammlung im Rahmen der Tätigkeitsberichte 
zu informieren.
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§3 Erwerb der Mitgliedschaft - aktueller Satzungstext:

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des privaten und öffentlichen Rechtes durch 
schriftlichen Antrag werden, die die Zwecke des Vereins unterstützt und die Satzung anerkennt.
Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung hat der Vorstand dem Antragsteller 
das schriftlich mitzuteilen.

Neuer Satzungstext:
§ 3 wird die Mitgliedschaft juristischer Personen gestrichen, er lautet sodann:
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist der Aufnah-
meantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag 
nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.
(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, die 
sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft - aktueller Satzungstext:

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds;
b) durch freiwilligen Austritt;
c) durch Streichung von der Mitgliederliste;
d) durch Ausscluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärumg gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er ist 
nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung von zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist.
Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens 
drei Monate verstrichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

Die Mitgliedschaft erlischt nach Anhörung durch Ausschlusserklärung des Vorstandes, wenn ein Mitglied das 
Ansehen oder den Ruf des Vereins in der Öffentlichkeit schädigt oder den Interessen des Vereins zuwider-
handelt.

Neuer Satzungstext:
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand an die Adresse der Geschäftsstelle zu erklären. 
Der Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn 
es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder b) 
mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mah-
nung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit 
zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind 
ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.

§5 Mitgliedsbeiträge - aktueller Satzungstext:
1. Die Mittel des Vereins werden durch die Beiträge der Mitglieder sowie durch Spenden und Zuwendungen 
aufgebracht.
2. Die Höhe und die Fälligkeit der jährlichen Mitgliedsbeiträge werden durch den Vorstand im Voraus be-
stimmt.

3 Erwerb der Mitgliedschaft - aktueller Satzungstext:

4 Beendigung der Mitgliedschaft - aktueller Satzungstext:

5 Mitgliedsbeiträge - aktueller Satzungstext:
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3. Der Mitgliedsbeitrag kann vom Vorstand auf besonderen Antrag aus besonderen Gründen, insbesondere 
wirtschaftlicher Art, erlassen oder gestundet werden. Im Falle von Ehrenmitgliedschaft besteht Beitragsfrei-
heit.
4. Der Mitgliedsbeitrag ist im 1. Quartal des jeweiligen Jahres zu entrichten. Er wird entweder im Einzugs-
verfahren gemäß erteiltem Abbuchungsauftrag von den Konten der Mitglieder abgebucht oder von den Mit-
gliedern in diesem Zeitraum überwiesen. Abbuchung bzw. die Zahlung hat bis spätestens 31.03. des Jahres 
zu erfolgen.
5. Jedes neue Mitglied hat den Jahresbeitrag im Eintrittsjahr zu entrichten. Es erhält die kompletten Informa-
tionsunterlagen des Jahres (Info-Mappe und die Vereinszeitschriften DMG-Aktuell des Eintrittsjahres).
6. Bei Zahlungsversäumnis und nach einer erfolgten 1. Mahnung hat das Mitglied keinen Anspruch auf eine 
Leistung der Gesellschaft. Die Leistung wird erst wieder fortgesetzt, wenn die offene Forderung beglichen 
ist.

Neuer Satzungstext:
§ 5 Mitgliesbeiträge Absatz 2 wird wie folgt geändert:
Die Höhe und die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung bestimmt.
Absatz 6 wird gestrichen

§6 Organe des Vereins - aktueller Satzungstext:

Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) der Vorstand,
b) der Ärztliche Beirat,
c) die Mitgliederversammlung.
Daneben können nach Bedarf besondere Ausschüsse durch den Vorstand gebildet werden.

Neuer Satzungstext:
§ 6 Organe des Vereins wird wie folgt geändert:
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
(2) Daneben können nach Bedarf besondere Ausschüsse und Beiräte durch Vorstand und Mitgliederver-
sammlung gebildet werden.

§ 7 Vorstand - aktueller Satzungstext:

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 1. Stellvertreter, der 2. Stellvertreter und 
der Schatzmeister.
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Der 1. Vorsitzende der DMG ist zusammen mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 
vertretungsberechtigt.
Im Fall der Verhinderung des 1. Vorsitzenden sind jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vor-
standes zusammen vertretungsberechtigt.

Neuer Satzungstext:
§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 1. Stellvertreter, dem 
2. Stellvertreter und dem Schatzmeister.
(2) Der Vorsitzende, der 1. Stellvertreter, der 2. Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein 
jeweils allein.
(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung 
entscheidet die Mitgliederversammlung.
(4) Die Vertretung im Innenverhältnis regelt eine Geschäftsordnung des Vorstands. Sie ist den Ansprech-
partnern bekannt zu geben. Dies gilt auch für einen vom Vorstand zu beschließenden Aufgabenverteilungs-
plan, der die Beauftragten nach § 8 Abs. 6 berücksichtigen soll.

6 Organe des Vereins - aktueller Satzungstext:
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§8 Zuständigkeit des Vorstandes - aktueller Satzungstext:

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Er hat vor allem folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung;
2. Einberufung der Mitgliederversammlung;
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
4. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahresberichts;
5. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern;
6. Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand ist legitimiert, Aufgaben auch an andere 
haupt- und ehrenamtliche Personen zu übertragen;
7. Berufung von Funktionsträgern für besondere, vom Vorstand festgelegte Tätigkeitsbereiche – bspw. Re-
gionalgruppenreferent/in, Pressereferent/in, Ärztlicher Berater/in des Vorstandes, Koordinator/in für Zerti昀-
zierungen, Schriftführer/in ; auch als besondere Vertreter iSd § 30 BGB. Diese haben Teilnahme- und Rede-
recht in Sitzungen des Vorstands, jedoch kein Stimmrecht.
Der Vorstand soll in allen wichtigen ärztlich-fachlichen Angelegenheiten die Meinung des Ärztlichen Beirats 
einholen. Die Entscheidung trifft der Vorstand.

Neuer Satzungstext:
§ 8 Zuständigkeit des Vorstands wird wie folgt geändert:
(1) Der Vorstand ist für folgende Angelegenheiten des Vereins zuständig:
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung
b) Einberufung der Mitgliederversammlung
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
d) Aufstellung eines Haushaltsplans; Buchführung; Erstellung eines Jahresberichts
e) Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand kann Aufgaben auch an andere haupt- und 
ehrenamtliche Personen zu übertragen.
f) Benennung von Beauftragten für besondere Tätigkeitsbereiche (zum Beispiel Koordination von Regional-
gruppen, Zusammenarbeit mit Presse/Funk und Fernsehen, ärztliche Beratung des Vorstands, Koordination 
der Zerti昀zierungen). Diese haben Antrags- und Mitberatungsrecht in Sitzungen des Vorstands. Ihre Amts-
zeit endet mit der Amtszeit des Vorstands.
(2) Der Vorstand kann zu seiner Beratung Ausschüsse und Gremien bilden. Er soll in allen wichtigen ärztlich-
fachlichen Angelegenheiten die Meinung eines ärztlichen Beirats einholen.

§9 Bestellung des Vorstandes - aktueller Satzungstext:

Amtsdauer des Vorstandes
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl an-
gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist 
einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.
Die Wiederwahl ist gestattet. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist der Vorstand berechtigt, ein 
Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Beschluss zu bestellen.

Neuer Satzungstext:
§ 9 Bestellung des Vorstands wird wie folgt geändert:
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mit-
glieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit 
bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.
(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Vor-
stands berechtigt, ein Mitglied des Vereins für die restliche Amtszeit als Nachfolger zu bestimmen. Die Be-
stimmung bedarf der Zustimmung der nächsten Mitgliederversammlung.

8 Zuständigkeit des Vorstandes - aktueller Satzungstext:

9 Bestellung des Vorstandes - aktueller Satzungstext:
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§ 10 Beschlussfassung des Vorstandes - aktueller Satzungstext:

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen.
Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes und die Reihenfolge der Vertretung im Innen- und Außen-
verhältnis werden durch eine Geschäftsordnung geregelt.

Neuer Satzungstext:
§ 10 Beschlussfassung des Vorstands wird wie folgt geändert:
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen. Diese können auch als Telefon- oder 
Videokonferenzen einberufen werden. Zu ihnen wird durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung den 1. Stell-
vertreter, mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der zu Beratung und Entscheidung anstehen-
den Angelegenheiten eingeladen. Der Vorsitzende oder der 1. Stellvertreter leitet die Sitzungen. Im Fall von 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
(2) Die Protokollierung ist durch eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle entsprechend den Vorgaben für 
die Mitgliederversammlung vorzunehmen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollfüh-
rer zu unterzeichnen und mit allen Anlagen den Vorstandsmitgliedern und Ansprechpartnern zur Verfügung 
zu stellen. Nur ordnungsmäßig eingeladene Vorstandssitzungen sind beschlussfähig.

§ 12 Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr; Entge-
gennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstandes.
Der Entlastung des Vorstands geht eine Prüfung der Jahresabrechnung durch zwei von der Mitgliederver-
sammlung zu wählende Revisoren voraus.
2. Wahl der Mitglieder des vertretungsberechtigten Vorstandes.
3. Wahl der beiden Revisoren, welche die Jahresabrechnung vor der nächsten Mitgliederversammlung zu 
überprüfen haben. Die Revisoren dürfen weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremi-
um angehören.
4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Au昀ösung des Vereins.
5. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes.
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversamm-
lung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines 
Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

Neuer Satzungstext:
§ 12 Mitgliederversammlung wird wie folgt geändert:
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme.
(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
a. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr, ge-
gebenenfalls mit von ihr beschlossenen Änderungen; Entgegennahme und Beratung des Jahresberichts 
und der Jahresrechnung sowie gegebenenfalls Entlastung des Vorstands. Die Vorstandsmitglieder werden 
auf Wunsch von mindestens einem Zehntel der anwesenden Mitglieder einzeln entlastet.
b. Wahl der Mitglieder des Vorstands.
c. Wahl von zwei Revisoren für die Dauer von 2 Jahren, die die Jahresrechnungen überprüfen und der Mit
    gliederversammlung berichten. Revisoren dürfen weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand beru-
    fenen Gremium angehören noch zur Familie von Vorstandsmitgliedern gehören.
d. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Au昀ösung des Vereins.
e. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes.
f. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
g. Einrichtung eines Zweckbetriebs.
(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederver-
sammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen.
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§13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:

Einmal im Jahr, möglichst im 2. Quartal des Jahres, muss die ordentliche Mitgliederversammlung durchge-
führt werden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen vor dem Termin der Mitglie-
derversammlung schriftlich oder durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift unter Angabe der Tagesord-
nungspunkte einberufen. Im Falle der schriftlichen Einladung beginnt die Frist mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag.

Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied im Verein 
schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.
Erfolgt die Einladung durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift, beginnt die Frist mit dem auf die Ab-
sendung der Vereinszeitschrift folgenden Tag. Die Einladung durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn die Vereinszeitschrift an die letzte vom Mitglied im Verein schriftlich 
bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Neuer Satzungstext:
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung wird wie folgt geändert:
(1) Im 2. Quartal jeden Jahres, soll die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Sie 昀ndet 
grundsätzlich als Präsenzveranstaltung am Sitz des Vereins statt. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit 
den Ansprechpartnern beschließen, dass die Mitgliederversammlung an einem anderen Ort als dem Sitz des 
Vereins statt昀ndet.
(2) Sie wird vom Vorsitzenden, bei Verhinderung vom 1. Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von 4 
Wochen vor dem Termin schriftlich oder durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte und der für die Beschlussfassung erheblichen Unterlagen einberufen. Im Falle der 
schriftlichen Einladung per Brief beginnt die Frist mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens fol-
genden Tag. Bei Versendung als Drucksache beginnt die Frist 7 Tage nach Aufgabe zur Post.
(3) Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt-
gegebene Adresse geschickt ist.
(4) Erfolgt die Einladung durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift, beginnt die Frist 7 Werktage nach 
Aufgabe der Vereinszeitschrift zur Post. Die Einladung durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn die Vereinszeitschrift an die letzte dem Verein bekanntgegebene Adres-
se geschickt wurde.
(5) Begründete Anträge von Mitgliedern zur Ergänzung der TO sind dem Vorstand bis spätestens 14 Tagen 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen und den Mitgliedern bis spätestens 7 Tage vor der 
Versammlung bekannt zu geben. Über später gestellte Anträge beschließt die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit.

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:

Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem 1. bzw. 2. 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Auch die Mitglieder des Vorstandes haben Sitz und Stimme in der 
Mitgliederversammlung.
Bei Wahlen kann die Wahlleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion auch 
einem Wahlleiter oder Wahlausschuss übertragen werden.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Wahlleiter (Wahlausschuss). Die Abstimmung muss schriftlich durch-
geführt werden, wenn 1/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen, wie Presse, Rundfunk, Fern-
sehen etc., entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men; Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltung bleibt außer Betracht.
Zur Änderung der Satzung, zur vorzeitigen Abberufung eines Vorstandsmitgliedes oder zur Au昀ösung des 
Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des 
Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.
Mitglieder, juristische Personen oder Personenvereinigungen sind nur durch Anwesenheit und mit einer 

13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:
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Stimme vertretungsberechtigt. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Es muss 
insbesondere folgende Feststellungen enthalten:
a) Ort und Zeit der Versammlung,
b) Person des Versammlungsleiters,
c) Zahl der erschienenen Mitglieder,
d) Tagesordnung,
e) die einzelnen Abstimmungsergebnisse und
f) die Art der Abstimmung.
Bei einer Satzungsänderung muss der genaue Wortlaut angegeben werden.

Neuer Satzungstext:
§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung wird wie folgt geändert:
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 1. stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet. Die Mitgliederversammlung kann davon abweichend einen anderen Versammlungs-
leiter wählen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen wurde.
(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder. Wahlen 昀nden schriftlich statt. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eineStichwahl durchzuführen. Beschlüsse über 
eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des 
Zwecks oder die Au昀ösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.
(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und 
vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. Es muss enthalten
a. Ort und Zeit der Versammlung,
b. Person des Versammlungsleiters und gegebenenfalls Wahlleiter,
c. Zahl der erschienenen Mitglieder,
d. Tagesordnung,
e. die einzelnen Abstimmungsergebnisse im Wortlaut und
f. die Art der Abstimmung.
(5) Bei Wahlen wird die Wahlleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion und/
oder Kandidatenbefragung einem Wahlleiter übertragen.
(6) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen entscheidet sie mit Mehr-
heit.
(7) Zur Änderung der Satzung, zur vorzeitigen Abberufung eines Vorstandsmitgliedes oder zur Au昀ösung 
des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Enthaltungen werden 
dabei nicht mitgezählt.

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche nach Versand der Einladung zur Mitgliederversammlung mit 
Tagesordnung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von 3/4 der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Neuer Satzungstext:
§ 15 Einvernehmen mit den Ansprechpartnern neu:
Soweit der Vorstand nach dieser Satzung Einvernehmen mit den Ansprechpartnern herzustellen hat infor-
miert er diese zunächst über gewünschten Beschlussgegenstand per Mail. Die AP müssen dem Vorstand 
binnen 14 Tagen schriftlich oder per Mail ihre Zustimmung oder Ablehnung mitteilen. Beschlussfassung 
erfolgt mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht mitgerechnet.
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§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung - aktueller Satzungstext:

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberu-
fen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 aller Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 12, 13, 14 und 15 entsprechend.

Neuer Satzungstext:
§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung wird wie folgt geändert:
(1) Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie muss einberufen wer-
den, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 aller Mitglieder schrift-
lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.
(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.

§ 17 Die Au昀ösung des Vereins - aktueller Satzungstext:

Zur Au昀ösung des Vereins müssen alle Mitglieder in schriftlicher Form zur Zustimmung oder Ablehnung der 
Au昀ösung des Vereins aufgefordert werden.
1. Alle Mitglieder sind in schriftlicher Form zur Abgabe ihrer Stellungnahme (es wird
für diesen Fall ein entsprechendes Formular für die Abstimmung und die Erfassung vorbereitet) aufzufordern.
2. Die Anschreiben sind in einem Protokoll mit Ausgangsdatum zu erfassen und sollten spätestens 6 Wo-
chen vor der Mitgliederversammlung versendet werden.
3. Die schriftlichen Stellungnahmen müssen bis spätestens 4 Wochen vor der Mitgliederversammlung in der 
Geschäftsstelle vorliegen. Stellungnahmen, die nach diesem Termin eingehen, können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
4. Der Eingang der schriftlichen Stellungnahmen ist mit Datum und Zeit im Versandprotokoll schriftlich zu 
vermerken und gegenzuzeichnen.
In einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung kann unter der Berücksichtigung aller 
gültigen schriftlichen und mündlichen Zustimmungen in einer 2/3-Mehrheit die Au昀ösung des Vereins be-
schlossen werden.
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und die beiden stell-
vertretenden Vorsitzenden gemeinsam die vertretungsberechtigten Liquidatoren.
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem zu benennenden 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Neuer Satzungstext:
§ 17 wird in Überschrift und Inhalt wie folgt geändert:
§ 17 Au昀ösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
(1) Im Falle der Au昀ösung des Vereins sind der Vorsitzende und der 1. Stellvertreter gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.
(2) Bei Au昀ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft, zwecks Verwendung für Zwecke entsprechend § 2 dieser Satzung.
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen 
wurde.

Antragsteller:  Wolf-Dietrich Trenner, 17.02.2022
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, 
Veranstaltung Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V. 

05.-08.05.2022, H+ Hotel Frankfurt Airport West 
Bitte direkt an das Hotel senden! 

Die Buchung ist nur mit diesem Formular möglich! 

per E-Mail: frankfurt.airport.west@h-hotels.com 
Besteller: ______________________________ Adresse: ______________________________________ 
Telefon: ______________________________  ______________________________________ 
Fax: ______________________________   E-Mail: ______________________________ 
Namen der Übernachtungsgäste: __________________________________________________ 
Anzahl der Übernachtungsgäste: _____ 
Anzahl der Tagungsteilnehmer: _____ 
Gästewunsch: ______________________________ 
Die Übernachtung inklusive der Tagungspauschale und Abendessen kann bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei 
storniert werden, danach berechnen wir eine Storno Gebühr in Höhe von 90% auf den Paketpreis. 

Paket 1 

Donnerstag, 05.05.2022 bis Sonntag, 08.05.2022 
Abendessen am Freitag  

 Übernachtungen inkl. Frühstück 
Tagungspauschale am Freitag inklusive einem Imbissbuffet und einer Kaffeepause am Nachmittag, 

Mineralwasser unbegrenzt im Tagungsraum 
Tagungspauschale am Samstag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 

Bitte kreuzen Sie an, welches Zimmer gewünscht ist! 

Einzelzimmer  : 414,00 €   _________ 
Doppelzimmer : 591,00 €   _________ 

 (1 Person)     
(2 Personen) 

Paket 2 

Donnerstag, 05.05.2022 bis Samstag, 07.05.2022 
Abendessen am Freitag  

2 Übernachtungen inkl. Frühstück 
Tagungspauschale am Freitag inklusive einem Imbissbuffet und einer Kaffeepause am Nachmittag, 

Mineralwasser unbegrenzt im Tagungsraum 
Tagungspauschale am Samstag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 

Bitte kreuzen Sie an, welches Zimmer gewünscht ist! 

Einzelzimmer  : 325,00 €   _________ 
Doppelzimmer 

 (1 Person)     
(2 Personen) : 492,00 €   _________ 
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Paket 3 

Freitag, 06.05.2022 bis Sonntag, 08.05.2022 
Abendessen am Freitag  

2 Übernachtungen inkl. Frühstück 
Tagungspauschale am Samstag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 

Bitte kreuzen Sie an, welches Zimmer gewünscht ist! 

Einzelzimmer  : 241,00 €   __________ 
Doppelzimmer : 374,00 €   __________ 

 (1 Person)     
(2 Personen) 

Paket 4 

Freitag, 06.05.2022 bis Samstag 07.05.2022 
Abendessen am Freitag  

1 Übernachtung inkl. Frühstück 
Tagungspauschale am Samstag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 
Bitte kreuzen Sie an, welches Zimmer gewünscht ist! 

Einzelzimmer 
Doppelzimmer  

 (1 Person) 
(2 Personen)  

: 177,00 €   __________ 
: 275,00 €   __________ 

Die folgenden Pauschalen nur buchen, wenn Sie Tagesgast ohne Übernachtung sind!! 

Paket A (Eine Pauschale ohne Übernachtung)  

Freitag, 06.05.2022  
Tagungspauschale am Freitag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 

Tagungspauschale   (1 Person) : 63,00 €   __________ 

Paket B (Eine Pauschale ohne Übernachtung) 

Samstag, 07.05.2022  
Tagungspauschale am Samstag inklusive einer Kaffeepause am Vormittag,  

Mittagessen, Kaffeepause am Nachmittag, Mineralwasser und Apfelsaft unbegrenzt im Tagungsraum 

Tagungspauschale   (1 Person) : 63,00 €   __________ 
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, 

Abendessen Donnerstag und Samstag 

Dinnerbuffet Donnerstag   Personen _________ : 25,00 €   __________ p. P. 

Dinnerbuffet Samstag   Personen _________ : 25,00 €   __________ p. P. 

Die Bewirtungskosten am Donnerstag- und Samstagabend (Buffet im Hotel p. P. 25,00€) 
müssen selbst vor Ort entrichtet werden. 

Wie wünschen Sie Ihre Bestätigung?  Per E-Mail: _____ 

_______________________________ _______________________________ 
Datum, Unterschrift Buchung bestätigt durch das Hotel 

Reservierungsnummer: ______________________________ 
Die Bewirtungskosten am Donnerstag- und Samstagabend (Buffet im Hotel p. P. 25,00€) müssen selbst 
entrichtet werden. 
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Bilder vom 
H+Hotel Frankfurt Airport West

Ansicht H+Hotel

Speisesaal

Hotel-Bar

Modernes Hotelzimmer

Speisesaal mit Frühstücksbuffet

Konferenzraum
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Einladung 
zum hybriden-DMG-Kongress

am Freitag, 6. Mai 2022

von 9.00 - 17.00 Uhr

Wie können Sie daran teilnehmen?     

Bitte beachten Sie: Sie müssen sich NICHT anmelden, wenn Sie an dem 
Kongress vor Ort in Hofheim-Diedenbergen teilnehmen!

Liebe Mitglieder,

bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Teilnahme an unserem virtuellen DMG-Kongress 
aus rechtlichen- und Datenschutzgründen zwingend vorher anmelden müssen!

Bitte schreiben Sie in diesem Falle bis spätestens 3. Mai 2022 eine E-Mail mit dem 
Kennwort „DMG-Kongress 2022“ an:

kongress@dmg-online.de

Sie erhalten dann die Zugangsdaten mit Passwort
per E-Mail in der 18. Kalenderwoche

bis spätestens 04. Mai 2022 zugesandt.

WICHTIG: Eine Teilnahme an unserem Hybrid-DMG-Kongress 2022 ist 
ausschließlich über die kongress@dmg-online.de möglich! 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme
und eine interessante Veranstaltung!

Ihre

Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V.
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Einladung zur Teilnahme am hybriden
15. Myasthenie-Kongress 2022

Programm

Freitag, den 6. Mai 2022

              
9.00  Uhr                    Begrüßung 
                                   Prof. Dr. Andreas Meisel - Berlin

                                   Schwerpunktthema A: Grenzgebiete der Myasthenie:
                                   Moderation: Prof. Dr. Franz Blaes - Gummersbach

9.10 Uhr                     Moderne Medikamente in der 
                                   Myasthenie-Therapie Erwachsener
                                   Prof. Dr. Michael Schroeter - Köln 

9.30 Uhr                     Paraneoplastische Syndrome bei Myasthenie
                                   Prof. Dr. Philipp Ströbel - Göttingen 

10.00 Uhr                   Thymom und andere Erkrankungen (außer Myasthenie)
                                   Prof. Dr. Berthold Schalke - Regensburg  

10.30 Uhr                   Neuromuskuläre Syndrome bei Myasthenie
                                   Prof. Dr. Michael Schittkowski - Göttingen  

11.00 Uhr                   Pause

11.15 Uhr                   P昀eiderer Myasthenie-Forschungspreis-Verleihung
                                   Laudatio: N. N.  

11.30 Uhr                   Festvortrag des/der Preisträgers/in 2022
                                   N.N.

                                   

12.00 bis 13.15 Uhr   Mittagspause
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                                   Schwerpunktthema B: Corona
                                
                                   Moderation: Prof. Dr. Michael Schroeter - Köln

                                  

13.15 Uhr                   Covid-19 und Myasthenie: Daten aus dem 
                                   Myasthenie-Register (MyaReg)
                                   
                                   Dr. Frauke Stascheit - Berlin

13.45 Uhr                   Impfungen bei Myasthenen Syndromen
                                   Prof. Dr. Tino Schwarz - Würzburg

14.15 Uhr                  Therapie: Covid-19 und Myasthenie
                                   Prof. Dr. Franz Blaes - Gummersbach

14.30 Uhr                   Pause 

                                   
                                   Schwerpunktthema C: Neues zu Myasthenie-Therapien:
             

15.00 Uhr                   Update Thymektomie
                                    Prof. Dr. Alexander Marx, Mannheim

                                                     

15.30 Uhr                  Update Neue Medikamente 
                                   Prof. Dr. Heidrun Krämer-Best, Gießen 

16.00 Uhr                  Fragestunde mit Referenten und Vertretern des
                                  Ärztlichen Beirates der DMG

                 
17.00 Uhr                  Ende des Symposiums
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Einladung zur Teilnahme am
15. Myasthenie-Kongress 2022

in Hofheim-Diedenbergen

Programm

Samstag, den 7. Mai 2022

9.00 - 11.45 Uhr

              
9.00  Uhr                    Begrüßung 
                                   Claudia Schlemminger, 1. stellv. Vorsitzende - Wiehl

                                 
9.15 Uhr                     Begrüßung der Schirmherrin
                                   Antje Grotheer 
                                                      stellvertretende Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft 

9.45 Uhr                     Digitale Versorgungsstrukturen bei MG
                                   Dr. Frauke Stascheit - Berlin

10.15 Uhr                   Pause

                 

10.30 Uhr                   Medizinische Fragen von Teilnehmern und Mitgliedern
                                   zu Myasthenia gravis
          Prof. Dr. Berthold Schalke - Regensburg  / Prof. Dr. Andreas Meisel - Berlin

11.45. bis 12.45 Uhr   Mittagspause
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Mitgliederversammlung 2022
in Hofheim-Diedenbergen

              
12.45 Uhr                   Einlass der Mitglieder in den Tagungssaal

13.00 Uhr                   Beginn der Mitgliederversammlung 2022

18.00 Uhr                   Ende der Mitgliederversammlung

19.00 Uhr                   Gemeinsames Abendessen im Hotel-Restaurant
                                   mit gemütlichem Ausklang

Wichtig: Bitte melden Sie sich für die Mitgliederversammlung
 in der Geschäftstelle in Bremen an!

Wir freuen uns auf schöne Veranstaltungstage mit Ihnen!


